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Sprechzeiten
Zentrale 03643/ 8311-0

Di/Do 09.00-12.00 Uhr
Do 13.00-18.00 Uhr
o. nach Vereinbarung

  

Hauptamt 03643/ 8311-23
KITA-Verwaltung 03643/ 8311-25
Friedhofsamt 03643/ 8311-41
Kasse 03643/ 8311-19 o.-37
Kämmerei 03643/ 8311-11
Steuern 03643/ 8311-14
Bauamt 03643/ 8311-42 o.-43 o.-44
Ordnungsamt 03643/ 8311-40

Einwohnermeldeamt 03643/ 8311-10

Mo 13.00 - 16.00 Uhr
Di 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
Do 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Fr 08.00 - 10.00 Uhr o. nach Vereinbarung

Schiedsstelle Kontakt über: 03643 / 8311-23
Standesamt Berlstedt 036452 / 78517 oder 78527 Mo, Mi geschlossen

Do 09.00 - 12.00 u.  13.00 - 15.00 Uhr
Di 09.00 - 12.00 u. 13.00 - 18.00 Uhr
Fr 07.30 - 10.30 

Wichtige Telefonnummern
Allgemeiner Notruf 112 Wasserversorgung
Polizeiinspektion Weimar 03643/8820 Wasserversorgungszweckverband Weimar

(Hopfgarten, Niederzimmern, Daasdorf a.B., 
Ottstedt a.B., Bechstedtstraß, Isseroda, Nohra, 
Troistedt)
Störungsdienst

03643/7444-0

03643/7444-444

Rettungsleitstelle 03644/50000

KOBB Herr Schönborn
Do 16.00 – 18.00 Uhr o. n. Vereinbarung

03643/772148

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117

Gebietsjugendpflegerin M. Willeke 036452/76060
Handy 0176/21328924

Stadtwerke Erfurt (Mönchenholzhausen) 0361/564-0

Bevollmächtigter Schornsteinfeger Abwasserentsorgung

BSFM Matthias Ludwig
Mönchenholzhausen, Sohnstedt, Niederzimmern, 
Bechstedtstraß, Isseroda, Nohra 

03643/908670
0160/96848126

Bechstedtstraß, Kläranlage 0170/532815
Abwasserverband Grammetal
Havariedienst 
(Hopfgarten, Niederzimmern, Nohra/OT 
Utzberg, Mönchenholzhausen)

036203/72533
03 65/85 62 28

BSFM Robert Haußen
Obernissa, Hayn, Eichelborn, Hopfgarten

0173/5804023
Abwasserbetrieb Weimar 
Bereitschaftsdienst (Isseroda, Nohra)

03643/7497-0
03643/749744

Energie
BSFM Böhme
Gewerbegebiet UNO, Ulla, Obergrunstedt, Troistedt, 
Daasdorf a.B., Ottstedt a.B., Utzberg

03643/421132
0171/6909390
Fax 03643/403846

Kundenzentrum Blankenhain
für alle Gemeinden der VG

036459/48-0
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Bekanntmachung von Satzungen

Gemeinde/VG Satzung Seite

Isseroda Haushaltssatzung der Gemeinde Isseroda für das Haushaltsjahr 2016 4

Mönchenholzhausen
1. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Benutzung der 
Kindertageseinrichtung der Gemeinde Mönchenholzhausen vom 17.11.2015

5

Bekanntmachungen anderer Behörden / Nichtamtlicher Teil

Einladung der Waldgenossenschaft Eichelborn
zur Vollversammlung

Hiermit lädt die Walgenossenschaft Eichelborn am 19.01.2016 
zur Vollversammlung ein. Versammlungsort:
Gasthof Kirst Eichelborn; Beginn: 19.00 Uhr
Tagesordnung:

1.  Begrüßung durch den Vorsitzenden
2.  Jahresabschlussbericht
3.  Kassenbericht
4.  Bericht der Kassenprüfer Wolfram Rost und Iris Kirst
5.  Entlastung des Kassenführers
6.  Ausblick auf das neue Geschäftsjahr 2016
7.  Diskussion
8.  Schlusswort des Vorsitzenden

Der Vorsitzende Rolf Kirst
Bei Nichtbeschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung möchten 
wir auf §8 Pkt. 3 „Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung“ 
der Satzung verweisen.

Die Kreiswerke informieren

Terminverschiebungen zu den Feiertagen!

Die Freitagstour Hausmüll und Gelber Sack am 25.12.2015 wird 
nachgeholt am Montag, 28.12.2015.
Die Freitagstour Papier am 25.12.2015 wird nachgeholt am
Dienstag, 29.12.2015.

Auf Grund der 53. Kalenderwoche in 2015 und in Vorbereitung auf 
die Bioabfallsammlung haben sich bis auf wenige Ausnahmen alle 
Abfuhrtermine der Hausmüll- und Papiertouren verändert
(siehe Entsorgungskalender 2016!).

Ihre Kreiswerke

Landratsamt Weimarer Land/ Sozialamt Fachbereich Betreuungsbehörde

Außensprechstunde in der Verwaltungsgemeinschaft Grammetal Isseroda
Vorsorgevollmacht / gesetzliche Betreuung!
Jeder von uns kann in eine Situation geraten, in der er auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen ist. Dann ist es gut, wenn wir Vor-
kehrungen getroffen haben und sicher sein können, dass sich alle Entscheidungen an unserem Willen orientieren. Deshalb sorgen Sie 
vor, indem Sie eine Vorsorgevollmacht oder Betreuungsverfügung erteilen. Die Betreuungsbehörde Weimarer Land berät und informiert 
über Vorsorgevollmachten oder Betreuungsverfügungen. Sie erhalten bei uns Broschüren und Formulare zu diesem wichtigen Thema.

WO?:  Verwaltungsgemeinschaft Grammetal, Schloßgasse 19 in 99428 Isseroda, Raum 18 (Versammlungsraum)
WANN?: Jeden 2. Mittwoch im Monat (außer Juli & August)
Uhrzeit:   13:00-15:00 Uhr (Aushang beachten!)
WER?:  Betreuungsbehörde Weimarer Land, Frau Weber

Terminvergabe unter Telefon: 03644 / 540 733; Email: post.sozialamt@wl.thueringen.de
13. Januar 2016  10. Februar 2016  09. März 2016  13. April 2016  11. Mai 2016
08. Juni 2016  14. September 2016 12. Oktober 2016  09. November 2016 14. Dezember 2016

Service vor Ort in der Verw.-Gem. Grammetal
Beratung - Kontenklärung - Rentenanträge - Achtung Terminänderung

Ihr ehrenamtlicher Versichertenberater Ingo Torborg unterstützt Sie und hilft Ihnen gebührenfrei.
Die	nächste	Sprechstunde	findet	statt	am	Donnerstag, 17.12.2015, 28.01.2016, 10.03.2016, 14.04.2016
im Hause der VGem in Isseroda in der Zeit von 16:00 bis 18:00 Uhr (am 01.10.15 ab 15:00 Uhr). 
Zusätzliche Sprechstunden in folgenden Nachbarorten: Klettbach, Berlstedt, Bad Berka
Um Terminvereinbarung wird dringend gebeten: per Telefon: 03644-563660 (mo. - do., 19:30 - 20:15 Uhr)  oder per e-Mail:  ingo.torborg@gmx.de

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner der Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Grammetal,
ich wünsche Ihnen, Ihren Familien und Freunden ein besinnliches und friedliches Weihnachtsfest sowie ein glückliches und gesundes 
Jahr 2016, auch im Namen der Bürgermeister aller Mitgliedsgemeinden sowie der gesamten Belegschaft der Verwaltung. Auch in die-
sem Jahr möchte ich das nahende Jahresende zum Anlass nehmen, meinen besonderen Dank allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Verwaltungsgemeinschaft auszusprechen, die gemeinsam mit mir alles daran setzen, die täglich anstehenden Verwaltungsaufgaben 
zu lösen. Ihnen allen wünsche ich ein frohes Fest und einen guten Rutsch!                                           Seelig, Gemeinschaftsvorsitzende



Grammetalbote 3 21. Jahrgang*12. Ausgabe*12.12.2015

Bekanntmachung von Beschlüssen
Gemeinderatssitzung am 01.10.2015

Amtlicher Teil

Gemeinde Daasdorf a.B.
99428 Daasdorf a.B. * Am Anger 25 * Tel. 0176/21256666

Sprechzeiten des Bürgermeisters: Do 18.00 - 19.00 Uhr

Bekanntmachung von Beschlüssen
Gemeinderatssitzung vom 09.09.2015

Beschluss Nr. 01/09/2015:
Der Gemeinderat stimmt der vorliegenden Tagesordnung zu.
Beschluss Nr. 02/09/2015: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Bechstedtstraß bestätigt die Nie-
derschrift der Gemeinderatssitzung vom 05.05.2015
Beschluss Nr. 03/09/2015:
Der Gemeinderat der Gemeinde Bechstedtstraß nimmt gemäß § 
75 a ThürKO den Beteiligungsbericht 2015 der Gemeinde Bech-
stedtstraß über die unmittelbare Beteiligung am Kommunalen 
Energiezweckverband Thüringen (KET) sowie über die mittel-
bare Beteiligung an der Thüringer Energie AG (TEAG) und an 
der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Thüringen AG, Erfurt 
(KEBT AG) zu Kenntnis. Der Beteiligungsbericht 2015 wird als 
Anlage beigefügt.
Beschluss Nr. 04/09/2015:
Der Gemeinderat beschließt, dem Antrag auf Sondernutzung 
öffentlicher	Verkehrsfläche	Am	Friedhof	 3	 vom	17.08.2015	 zu-
zustimmen. - JA-Stimmen: 0; Nein-Stimmen: 6; Der Antrag ist 
damit abgelehnt.

Gemeinderatssitzung vom 24.11.2015
Beschluss Nr. 01/11/2015:
Der Gemeinderat der Gemeinde Bechstedtstraß bestätigt die Nie-
derschrift der Gemeinderatssitzung vom 09.09.2015
Beschluss Nr. 02/11/2015:
Ergebnis des Jahresabschlusses 2014 der Gemeinde Bechstedt-
straß und  Beauftragung des Rechnungsprüfungsamtes des Land-
ratsamtes Weimarer Land zur örtlichen Prüfung.

Gemeinde Bechstedtstraß
99428 Bechstedtstraß * Im Dorfe 35 * Tel. 03643/825294

Sprechzeiten des Bürgermeisters: nach Vereinbarung

1.  Der Gemeinderat nimmt das Ergebnis zur Jahresrechnung 
2014 nach § 80 Abs. 2 ThürKO zustimmend zur Kenntnis.

2.  Soweit noch keine Einzelgenehmigung vorliegt, werden die 
außer- bzw. überplanmäßigen Ausgaben genehmigt. Mit der 
seitherigen Abdeckung der Mehrausgaben durch Mehreinnah-
men bzw. durch Einsparungen besteht Einverständnis.

3.  Der Bürgermeister wird beauftragt entsprechend § 82 Abs. 1 und 
2 dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Weimarer Land 
den Jahresabschluss 2014 zur örtlichen Prüfung vorzulegen.

Beschluss Nr. 03/11/2015:
Der Gemeinderat der Gemeinde Bechstedtstraß beschließt die 
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016. 
Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2016 sind Bestandteil 
des Beschlusses.

Beschluss Nr. 04/11/2015:
Der Gemeinderat der Gemeinde Bechstedtstraß beschließt den Fi-
nanzplan 2017-2019 für das Haushaltsjahr 2016. Der als Anlage 
beigefügte Finanzplan 2017 - 2019 für das Haushaltsjahr 2016 ist 
Bestandteil des Beschlusses.

Beschluss Nr. 05/11/2015:
Der Gemeinderat beschließt die vorliegende Vereinbarung zwischen 
der Gemeinde  Bechstedtstraß und der Gemeinde Isseroda zur Erstat-
tung der Betriebskosten der Kindertagesstätte  „Rappelkiste“.

Beschluss Nr. 06/11/2015:
Der Gemeinderat der Gemeinde Bechstedtstraß beschließt, die 
Zweckvereinbarung zur Übertragung der Aufgabe „Wirtschafts-
förderung“ auf die Verwaltungsgemeinschaft Grammetal, bekannt 
gemacht im Amtsblatt des Kreises Weimarer Land Nr. 13/09 vom 
14.11.2009, zum 31.12.2015 aufzuheben.

Amtlicher Teil

Gemeinde Hopfgarten
99428 Hopfgarten * Alte Schulstr.1 * Tel. 03643/826748
Sprechzeiten des Bürgermeisters: Di 17.00 - 19.00 Uhr

Der Gemeinderat hat in seinen Sitzungen am 26.10.2015 
und 16.11.2015 folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss Nr. 01/10/2015
Der Gemeinderat erteilt das gemeindliche Einvernehmen zur Bau-
voranfrage zum Neubau eines Einfamilienhauses im Bungalowstil 
inkl. Carport auf dem Grundstück, Gemarkung Hopfgarten, Flur 1, 
Flurstück Nr.: 37/8. Die Stellungnahme des Abwasserzweckver-
bandes Grammetal ist einzuholen.
Beschluss Nr. 02/10/2015
Der Gemeinderat beschließt im Ergebnis der eingereichten Ange-
bote zur Durchführung des Winterdienstes für die Wintersaison 

Amtlicher Teil

2015/2016 an die Firma Thüringer Straßenwartung und Instand-
haltungs GmbH (TSI) zu vergeben. Der Bürgermeister wird er-
mächtigt und beauftragt, den Auftrag zu erteilen.
Beschluss Nr. 01/11/2015
Der Gemeinderat genehmigt die Niederschrift der Sitzung vom 
31.08.2015 (öffentlicher Teil).
Beschluss Nr. 02/11/2015
Der Gemeinderat genehmigt die Niederschrift der Sitzung vom 
26.10.2015 (öffentlicher Teil).
Beschluss Nr. 03/11/2015
Der Gemeinderat erteilt das gemeindliche Einvernehmen zum Bau-
vorhaben Sanierung Hofanlage, Anbau Dachterrasse mit Gaube auf 

Beschluss 24/12/15: Die Niederschrift vom 02.07.2015 wird bestätigt.
Beschluss 25/12/15: Die Niederschrift vom 06.08.2015 wird bestätigt.
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dem Grundstück, Gemarkung Hopfgarten, Flur 1, Flurstück Nr.: 12.
Beschluss Nr. 04/11/2015
Der Gemeinderat beschließt, dass der Auftrag zur Durchführung 
der Leistung: Lieferung und Einbau von 14 Beleuchtungsmasten 
an die Fa. Elektrofachbetrieb Rolf Laue, Enge Gasse 15 in 99428 
Niederzimmern vergeben wird.
Beschluss Nr. 05/11/2015
Der Gemeinderat der Gemeinde Hopfgarten beschließt, die 
Zweckvereinbarung zur Übertragung der Aufgabe „Wirtschafts-

förderung“ auf die Verwaltungsgemeinschaft Grammetal, bekannt 
gemacht im Amtsblatt des Kreises Weimarer Land Nr. 13/09 vom 
14.11.2009, zum 31.12.2015 aufzuheben.
Beschluss Nr. 06/11/2015
Der Gemeinderat genehmigt die Niederschrift der Sitzung vom 
31.08.2015 (nicht öffentlicher Teil).
Beschluss Nr. 07/11/2015
Der Gemeinderat genehmigt die Niederschrift der Sitzung vom 
26.10.2015 (nicht öffentlicher Teil).

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27.10.2015 mit 
Beschluss Nr. 62/15 die Haushaltssatzung
der Gemeinde Isseroda für das Haushaltsjahr 2016
beschlossen. Die Rechtsaufsicht im Landratsamt
Weimarer Land hat mit Schreiben vom 24.11.2015
die Eingangsbestätigung erteilt und der vorfristigen Ausfer-
tigung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung zuge-
stimmt. Die Satzung wird nachfolgend bekannt gemacht:

Haushaltssatzung der Gemeinde Isseroda für das
Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung erlässt die 
Gemeinde Isseroda folgende Haushaltssatzung:

Amtlicher Teil

Gemeinde Isseroda
99428 Isseroda * Schlossgasse 22 * Tel. 03643/831135
Sprechzeiten des Bürgermeisters: Do 16.00 - 18.00 Uhr

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Hopfgarten,
Wieder geht ein Jahr reich an Ereignissen und Erlebnissen vorüber. Weihnachten steht vor der Tür und vom Jahreswechsel trennen uns 
nur noch wenige Tage. Ich hoffe, dass Sie bei Ihrem persönlichen Jahresrückblick auf ein erfolgreiches und gesundes Jahr zurückschau-
en können. Die Vorweihnachtszeit, eigentlich die Zeit der Besinnung und Rückschau, scheint die stressigste Zeit des Jahres geworden 
zu sein. Termine jagen Termine, eine Feier oder Veranstaltung folgt der anderen. Dabei sollten wir uns gerade jetzt mehr Zeit zur Muße 
und Rückschau nehmen. Auch fragen wir uns in dieser Zeit, was das alte Jahr gebracht hat und was das neue bringen wird, für uns ganz 
persönlich und unsere Familie, aber auch für die Gemeinde und das Land, in dem wir leben und tätig sind. Für die Gemeinde Hopfgarten 
gab es zum Schluss des Jahres noch Geld vom Land Thüringen. Wie an dieser Stelle berichtet, beantragte die Gemeinde Hopfgarten 
Mitte des Jahres eine Bedarfszuweisungen i.H.v. 1.920.769,69 € zur Konsolidierung des Haushaltes. Von dieser beantragten Summe 
wurden 832.100,- € bewilligt und sollen in diesem Jahr noch ausgezahlt werden. Nun bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich mich darüber 
freuen soll, denn mit diesem Geld lassen sich gerade einmal die rückständigen Beträge der Kreis- und Schulumlage begleichen. Von 
einer tatsächlichen Konsolidierung sind wir damit noch weit entfernt. Natürlich ist es ein kleiner Schritt nach vorne und ein Ansporn es 
im nächsten Jahr mit einem erneuten Antrag auf Bedarfszuweisung wieder zu versuchen, endlich mit einem ausgeglichenen Haushalt 
Normalität zu erreichen. Wie sie den oben aufgeführten Beschlüssen entnehmen können wurde auch der Auftrag zum Bau der Straßen-
beleuchtung für die Straße „Am Weinberg“ beschlossen und erteilt. Leider kann die Installation nicht mehr in diesem Jahr ausgeführt 
werden, da die Lieferung des Materials erst Mitte Januar erfolgt. Nehmen wir es für einen guten Start in das Jahr 2016.
Der	Rückblick	auf	das	vergangene	Jahr	ist	jedoch	auch	Anlass,	Dank	zu	empfinden	und	Anerkennung	auszusprechen.	Dies	gilt	für	die-
jenigen, die mitgeholfen haben, die Aufgaben in unserer Gemeinde zu erfüllen. Diese Menschen haben ihren Teil dazu beigetragen, dass 
trotz aller Schwierigkeiten vieles angestoßen und vorangebracht werden konnte. Insbesondere denjenigen unserer Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, die sich ehrenamtlich für die Gemeinschaft eingesetzt haben, ist zu danken. Ich verbinde meinen Dank mit der Bitte an alle, 
in dieser Verbundenheit zu unserer Gemeinde nicht nachzulassen. Nur wenn jeder bereit ist, eine gewisse Verantwortung zu überneh-
men, wird es uns gelingen, den Anforderungen der Zukunft gerecht zu werden. 
Ich möchte mich an dieser Stelle recht herzlich beim Gemeinderat und den Bediensteten der Kindertagesstätte der Gemeinde Hopfgar-
ten für ihr Engagement in dem abgelaufenen Jahr bedanken. 
Mein besonderer Dank gilt allen, die sich an den gemeinschaftlichen Aktionen Frühjahrsputz und Entlaubung des Friedhofes beteiligt 
haben. Was wäre Hopfgarten ohne die unermüdlichen Helfer, die fast täglich ihre Freizeit opfern und rund um den Tanzplan, Gaststätte, 
Paradies, Schule, Friedhof, entlang der Bachläufe und an vielen anderen Stellen im Dorf wertvolle Arbeit leisten – Danke. 
Ich wünsche Ihnen, ein frohes und harmonisches Weihnachtsfest und für das Jahr 2016 persönliches Wohlergehen, Gesundheit, Glück, 
Zufriedenheit und Erfolg. Mein besonderer Gruß gilt allen kranken Mitbürgerinnen und Mitbürgern und all denjenigen, die sich gerade 
in der Weihnachtszeit einsam fühlen und alleine sind.

mit weihnachtlichen Grüßen, Ihr Bürgermeister, Roland Bodechtel

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2016 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 902.200 € und im Vermö-
genshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 556.600 € ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen	 im	 Vermögenshaushalt	 werden	
nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze)für nachstehende Gemeindesteuern 
werden wie folgt festgesetzt:

Nichtamtlicher Teil
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Liebe Einwohner von Isseroda, liebe Leser des Grammetalboten,
die letzten Tage des Jahres 2015 liegen unmittelbar vor uns. Die Adventssonntage, Weihnachts-
feiertage sowie der Jahreswechsel sind die Höhepunkte in dieser Zeit. Diese Tage sollen eine Zeit 
der Ruhe, der Besinnung, der  Rückschau aber auch der guten Vorsätze werden.
Wie alle Jahre soll an dieser Stelle all denen gedankt werden, die mit ihrem Engagement unser 
Gemeinwohl  im zurückliegenden Jahr bereichert haben. Mein besonderer Dank geht an den 
Kirchbau- und Heimatverein, der auch in diesem Jahr wieder für eine Reihe interessanter Ver-
anstaltungen in der Kirche  sorgte. Besonders hervorzuheben wäre hier das Konzert mit Stargeiger Prof. Grube aus Ekuador. Aber auch 
allen anderen Vereinen sei ausdrücklich für ihr ehrenamtliches Wirken recht herzlich gedankt. In Anbetracht des Jahres 2016 wünsche 
ich allen Lesern, auch im Namen des Gemeinderates, schöne und besinnliche Weihnachtsfeiertage im Kreise Ihrer Familie und Freunde, 
Bekannten und Nachbarn. Knallende Korken und ausgelassene Freude bei schönen Silvesterfeiern mögen Ihren Einzug ins neue Jahr 
begleiten. Möge der Verlauf des kommenden Jahres viel Schönes und Erhofftes bringen und Sorgen und Nöte von uns fern halten.
Frohe Weihnacht und ein Gesundes neues Jahr.                                                                                                          Lober, Bürgermeister

Amtlicher Teil

Gemeinde Mönchenholzhausen mit den Ortsteilen Hayn, Eichelborn, Obernissa, Sohnstedt
99198 Mönchenholzhausen * Am Dorfteich 6 * Tel. 036203/713270

Sprechzeiten des Bürgermeisters: Di 16.00 - 17.00 Uhr

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 06.10.2015 mit Beschluss 
Nr. 5814/2015 die 1. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung 
für die Benutzung der Kindertageseinrichtung der Gemeinde 
Mönchenholzhausen beschlossen. Die Rechtsaufsicht im Land-
ratsamt Weimarer Land hat mit Schreiben vom 12.11.2015 die Ein-
gangsbestätigung erteilt und der Ausfertigung und Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung zugestimmt. Die Satzung wird nachfolgend 
bekannt gemacht:
1. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Benutzung 
der Kindertageseinrichtung der Gemeinde Mönchenholzhausen
Aufgrund der §§ 19 Abs. 1, § 20 Abs. 2 und 21 der Thüringer 
Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - 
ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 
(GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch § 63 geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 20. März 2014 (GVBl. S. 82, 83) erlässt die 
Gemeinde Mönchenholzhausen die folgende Satzung:

§ 1
Die Gebührensatzung für die Benutzung der Kindertageseinrichtung 
in Trägerschaft der Gemeinde Mönchenholzhausen, veröffentlicht 
im Grammetalboten am 09.05.2015 wird wie folgt geändert:
§ 7 Abs. 7 erhält folgende Fassung:
(7) Für Gastkinder wird der Monatsbeitrag anteilig berechnet. Diese 

Gebühr beträgt für den Betreuungszeitraum je Kalendertag 1/30 
der Monatsgebühr.

§ 2
Diese Satzung tritt am 01.01.2016 in Kraft.

Mönchenholzhausen, d. 17.11.2015
Gemeinde Mönchenholzhausen
gez. Nolte, Bürgermeister

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 295 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 402 v.H.
2. Gewerbesteuer 383 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 147.016,67 Euro 
festgesetzt.

§ 6
Als Anlage gilt der Stellenplan.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2016 in Kraft

Isseroda, den 27.11.2015                                                    (Siegel)
Gemeinde Isseroda, gez., Lober Bürgermeister

Nichtamtlicher Teil

Nichtamtlicher Teil

Liebe Mitbürger,
die ThüWa Thüringer Wasser GmbH versorgt uns bekanntermaßen rund um die Uhr mit frischem Trinkwasser. Um dies weiter gewähr-
leisten zu können, sind Arbeiten am Wasserversorgungsnetz notwendig. Konkret sollen die Trinkwasserleitungen in Mönchenholzhausen 
in den Straßen: Am Kischgarten, Kirchgasse und Erfurter Straße erneuert werden. Es ist geplant, noch im Dezember d. J. mit den Arbei-
ten in der Erfurter Str. zu beginnen. Die Arbeiten im Ortsteil sollen im Dezember 2016 abgeschlossen sein. Fragen zur Baumaßnahme 
werden durch Mitarbeiter der ThüWa unter der Telefonnummer 0361 564-2611 gern beantwortet. Letztlich erinnere ich daran, dass die 
Sprechstunden	im	Bürgermeisterbüro	künftig	jeweils	mittwochs	von	16	bis	17	Uhr	stattfinden.	Ich	wünschen	allen	Einwohnern/Innen	
eine schöne Adventszeit, besinnliche Feiertage und eine guten Rutsch ins neue Jahr. 
Mit freundlichen Grüßen Ihr Bürgermeister Werner Nolte 

Ein Dankeschön aus  der  Kita Mönchszwerge
Im Namen der Kinder bedanken wir uns  ganz  herzlich bei den Schülern der Grundschule Isseroda, die in den Herbstferien unserer Ein-
ladung zum Vorlesen für die Kindergartenkinder gefolgt sind. Wie in jedem Jahr ist dies für alle immer ein spannendes und aufregendes 
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Liebe Zimmersche,
das Jahr 2015 neigt sich dem Ende entgegen und so ist es wieder einmal Zeit, Rückblick zu halten. Für die Gemeinde war dieses Jahr da-
durch gekennzeichnet, dass wir keinen kommunalen Haushalt aufstellen konnten. Somit konnten in diesem Jahr keinerlei Investitionen 
finanziert	und	nur	das	Nötigste	im	Dorf	bezahlt	werden.		Auch	die	Finanzierung	der	Fahrbibliothek	wäre	diesem	Zustand	fast	zu	Opfer	

Beschlüsse der GR-Sitzung vom 19.05.2015

Beschl.Nr.: 01-08/15:
Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 31.03.2015
Beschlüsse der GR-Sitzung vom 28.07.2015
Beschl.Nr.: 01-09/15:
Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 19.05.2015
Beschl.Nr.: 02-09/15:
1.  Der GR nimmt das Ergebnis zur Jahresrechnung 2014 nach § 80 

Abs. 2 ThürKO zustimmend zur Kenntnis.
2.  Soweit noch keine Einzelgenehmigung vorliegt, werden die 

außer- bzw. überplanmäßigen Ausgaben genehmigt. Mit der 
seitherigen Abdeckung der Mehrausgaben durch Mehreinnah-
men bzw. durch Einsparungen besteht Einverständnis.

3.  Gleichzeitig wird die Bildung der Haushaltseinnahmereste 
und Haushaltsausgabereste in dem in der Jahresrechnung ent-
haltenen Umfang beschlossen.

4.  Der Bürgermeister wird beauftragt, entsprechend § 82 Abs. 1 und 
2 dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Weimarer Land 
den Jahresabschluss 2014 zur örtlichen Prüfung vorzulegen.

Beschl.Nr.: 03-09/15: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Niederzimmern beschließt den 
Austritt der Gemeinde Niederzimmern aus    
dem Zweckverband Wirtschaftsförderung der Region des nörd-

lichen Landkreises Weimarer Land zum Ende des Kalenderjahres 
2015 durch Kündigung der Mitgliedschaft der Gemeinde.
Beschl.Nr.: 04-09/15:
Der Gemeinderat beschließt, das folgende gemeindeeigene Grund-
stücke (ohne Kosten) verschmolzen/ vereinigt werden sollen:
Gemarkung Niederzimmern, Flur 1, Flurstück 188/29 und 188/30
Der Antrag ist beim Landesamt für Vermessung und Geoinforma-
tion, Hohenwindenstraße in Erfurt zu stellen.
Beschl.Nr.: 05-09/15:
Der Gemeinderat beschließt, das folgende gemeindeeigene Grund-
stücke (ohne Kosten) verschmolzen/ vereinigt werden sollen:
Gemarkung Niederzimmern, Flur 8, Flurstück 1017/4 und 1007/12
Der Antrag ist beim Landesamt für Vermessung und Geoinforma-
tion, Hohenwindenstraße in Erfurt zu stellen.
Beschl.Nr.: 06-09/15: 
Der Gemeinderat beschließt, das folgende gemeindeeigene Grund-
stücke (ohne Kosten) verschmolzen/ vereinigt werden sollen: Ge-
markung Niederzimmern, Flur 8, Flurstück 1006/12,1006/22 und 
1007/6 Der Antrag ist beim Landesamt für Vermessung und Geo-
information, Hohenwindenstraße in Erfurt zu stellen.
Termine:
Die	 nächste	 Gemeinderatssitzung	 findet	 am	 Dienstag,	 dem	
29.09.2015, 20.00 Uhr im Versammlungsraum der Gemeindeverwal-
tung statt. Die Tagesordnung wird im Schaukasten veröffentlicht.

Amtlicher Teil

Gemeinde Niederzimmern
99428 Niederzimmern *Angergasse 6 * Tel. 036203/90247* www.niederzimmern.de

Sprechzeiten des Bürgermeisters: dienstags 17.00 - 19.00 Uhr

Erlebnis: die Großen freuen sich, mal wieder im Kindergarten zu sein und unsere Kleinen lauschen aufmerksam  der Geschichte, haben 
dann auch noch Gelegenheit Fragen zum Leben und Lernen in der Schule zu stellen.  Ebenso danken wir unseren Omas und Opas, die uns 
in der Kita  in der Vorlesewoche im November besucht haben. Für viele Großeltern ist dies  bereits ein fester Termin in ihrem Kalender 
und darüber freuen sich nicht nur die  Enkelkinder…
Auch ist es zu einer schönen Tradition geworden, dass unser Bürgermeister, Herr Nolte, einen Tag in der Vorlesewoche nutzt, um unsere 
ältesten Kinder in der Kita zu besuchen und ihnen nach dem Lesen in einer Kinderfragestunde Rede und Antwort steht;  genau wie der 
Ortsteilbürgermeister von Mönchenholzhausen, Herr Kaiser und Frau Leutenberg, Mitglied des Gemeinderates. An dieser Stelle danken 
wir unserem Förderverein „ Mönchszwerge“e.V. recht herzlich für sein unermüdliches Engagement bei der Organisation und Durchfüh-
rung  vielfältiger Veranstaltungen im zurückliegenden Jahr. Der Förderverein freut sich stets über weitere Mitglieder und Interessierte!
Allen Kindern und ihren Familien wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest und einen gesunden Start ins neue Jahr!

Das Team der Kita „Mönchszwerge“

Nutzung des ehemaligen Jugendzimmers im Freizeitzentrum Obernissa für Heimatforschung
Nachdem im Jahr 2014 das Jugendzimmer aufgegeben wurde und eine Beräumung stattfand, kam uns die Idee einer veränderten Nutzung! 
Die Heimatforschung wurde von unserem Ehrenbürger und Oberlehrer Herrn Johannes Richter in Obernissa und der Region akribisch 
betrieben, dies wurde u.a. deutlich in den Jahresfeiern von Obernissa ( 1996 ), Mönchenholzhausen  (2001), Hayn (2003) und auch 
im Jahr 2017 steht eine Jahresfeier in Sohnstedt an.  Nach dem Tod von Herrn Richter setzte sein Sohn – Helmut Richter – diese Hei-
matforschung fort. Viele Kommunen, Bürger, Institutionen u. a. griffen auf diese Unterlagen, Sammlungen, Informationen der Familie 
Richter	zurück,	weil	sie	historische	Fakten	beinhalten.	Ein	Großteil	dieser	historischen	und	aktuellen	Unterlagen	befindet	sich	in	Apolda	
und es wäre an der Zeit, einen Teil dieser Sammlung in Obernissa aufzubewahren. Hierfür soll das ehemalige Jugendzimmer genutzt 
werden, es standen zuerst Arbeiten zur Herrichtung des Raumes an. Hieraus soll eine Nutzung für die Bürger vor Ort ermöglicht werden! 
Am 02.09.2015 wurde in einer öffentlichen Ortsteilratsversammlung diesem Anliegen zugestimmt und danach begannen Arbeiten im 
ehemaligen Jugendzimmer, in deren Verlauf sich Heinz Thaldorf, Reiner Hucke, Harald Kornhardt, Andreas Hucke und ich beteiligten! 
Es	wurde	gemalert,	Elektroarbeiten	finden	statt,	so	dass	diese	Räumlichkeit	mit	Schaukästen	u.	a.	die	Geschichte	unseres	Ortes	im	jetzt	
und in der Historie dokumentieren kann! Weiterhin ist beabsichtigt, kontinuierlich weitere Veränderungen in der Chronik festzuhalten, 
damit auch in der Zukunft nichts verloren geht und man jederzeit auf dergl. Dokumente zurückgreifen kann. Wer sich einbringen will, 
kann sich bei uns melden (Ronald Stade, Eiskeller 35, Obernissa)!

Nichtamtlicher Teil
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Liebe Einwohnerinnen und Einwohner,
Seit der letzten Grammetalmitteilung im November diesen Jahres hat sich in der Gemeinde Nohra nicht so sehr viel verändert, so dass 
ich mich auf liebe Grüße für eine friedliche Weihnachtszeit und besten Wünsche zum bevorstehenden Jahreswechsel beschränken 
möchte und natürlich auch ein dickes Dankeschön persönlich und im Namen der Gemeinde Nohra an alle ehrenamtlichen Mitstreiter 
in der Gemeinde Nohra und den Ortsteilen Nohra, Obergrunstedt, Ulla und Utzberg, an unsere Damen und Herren Ortsbürgermeister 
und Gemeinde- und Ortschaftsräte, sowie an unsere Gemeindearbeiter, Feuerwehrmänner und die Mitarbeiter in unserer Verwaltungs-
gemeinschaft Grammetal... auch an die vielen verschiedenen Vereinsmitglieder und Vorstände in unserer Gemeinde und dem Umland  
… Erzieher und Polizei sind natürlich auch mit dabei ... und ganz besonders herzliche Grüße und Wünsche möchte ich auch an unsere 
Freunde in Kolbsheim und in Viitasaari senden...
mit freundlichen Grüßen  und besten Wünschen 
Andreas Schiller, Bürgermeister Nohra und Vorsitzender der Stiftung Landschaftspark Nohra
P.S. Die Vorstellungen zur Gebietsreform und zur Integration der vielen Flüchtlinge, die auch im Landkreis Weimarer Land eintreffen, 
mögen im Detail verschieden sein, aber wir müssen uns gemeinsam diesen Herausforderungen stellen und bestimmen somit auch den 
Grad des Erfolges...

1. Weihnachtsmarkt in Nohra
Der 1. Weihnachtsmarkt in Nohra fand regen Zuspruch bei den Bürgern des Ortes. Die Organisation lag in den Händen des neugegrün-
deten Ortsvereines unter der Regie der Vorsitzenden, Fr. Antje Burkert. An kleinen Marktständen konnten die Besucher auswählen 
zwischen Gestecken, Kalendern und vielen Selbstgebasteltem.  Natürlich war für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Bei Gulaschsuppe 
und Glühwein ließ es sich gemütlich plaudern. An einer Feuerschale konnten sich die Besucher aufwärmen und kommunizieren. Auch 
an den Nachwuchs war gedacht. Unter professioneller Anleitung von Frau Schmöger konnten die Kleinen malen und basteln. Überall 
herrschte gemütliche Stimmung bei angenehmer weihnachtlicher Musik. Aufgrund der sehr guten Resonanz wird auch im nächsten Jahr 
wieder	ein	Weihnachtsmarkt	in	Nohra	stattfinden.
Wilfried Busse, Ortsteilbürgermeister Nohra

Am 4. Advent laden der Frauenchor Voca Lisa Bad Berka und der Männerchor Nohra zu einem Weihnachtskonzert in die Kirche Nohra ein 
und	am	22.12.	sind	noch	einmal	die	Kinder	zu	einem	Weihnachtsfilmnachmittag	alter	Tradition	um	16.00	Uhr	in	den	Vereinsraum	eingeladen...

Interessenerkundungsverfahren:

Die Gemeinde Nohra erwägt im Rahmen der Haushaltskonsoli-
dierung den Verkauf der gemeindeeigenen Waldliegenschaften in 
der Gemarkung Utzberg und möchte auf diesem Weg etwaige In-
teressenbekundungen abfragen.  Interessenten zum Erwerb oder 
zur Erbpacht eines Waldgrundstückes von 100 ha werden gebeten 
ihr Interesse

per E-Mail gemnohra@hotmail.com
bei der Gemeinde Nohra anzuzeigen,
oder per Briefnachricht bei der Gemeinde Nohra,
Herrenstraße 34, 99428 Nohra.
Rückfragen können Sie gerne an den Bürgermeister der
Gemeinde Nohra richten, 01723445497

Amtlicher Teil

Gemeinde Nohra mit den Ortsteilen Nohra, Obergrunstedt Ulla und Utzberg
99428 Nohra * Herrenstr. 34 * Tel. 03643/825224

Sprechzeiten des Bürgermeisters: Di 16.00 - 18.00 Uhr

gefallen. Es hat sich jedoch eine Spenderin gefunden, sodass weiterhin Bücher ausgeliehen werden können. Vielen Dank an die Spon-
sorin! Besonders danken möchte ich denjenigen, die unentgeltlich etwas fürs Dorf gemacht haben. Ich möchte stellvertretend für alle, 
die sich einbringen, die Vereinsvorsitzenden aller Vereine im Dorf nennen. Sie alle tragen dazu bei, dass es schön ist in Niederzimmern 
zu leben. Herzlichen Dank für Ihre Arbeit für Niederzimmern. Ganz vorne an zu nennen ist auch die Feuerwehr. Herr Ruttkies leistet 
mit den Kameraden der Feuerwehr einen wichtigen Beitrag für ein sichereres Leben in Niederzimmern. Aber auch die hauptamtlich 
Beschäftigten haben wieder einmal gezeigt, dass ihnen unser Dorf am Herzen liegt. Stellvertretend für den Kindergarten danke ich Frau 
Franke für eine tolle Arbeit für die Kinder. Es waren nicht so ganz leichte Zeiten und der Übergang einmal hin zur Verwaltungsgemein-
schaft und dann wieder zurück zur Gemeinde hat viele Nerven gekostet. Ich hoffe, dass das nächste Jahr hier ein wenig Ruhe bringt.
Herr Kruschke und Herr Bock haben auch in diesem Jahr wieder wichtiges für Niederzimmern geleistet, die Hecken sind geschnitten, 
das Laub ist gefegt, der Rasen gemäht und viele kleine Dinge getan, die den Bürgern am Herzen liegen; dafür herzlichen Dank. Nicht 
zuletzt möchte ich auch den Mitarbeitern in der Verwaltungsgemeinschaft danken. Sie stehen dafür ein, dass die Vorschriften und Ge-
setze im Dorf eingehalten und umgesetzt werden und helfen dem Bürgermeister tatkräftig bei der Erfüllung seiner Aufgaben. Wie geht's 
weiter?	Auch	im	nächsten	Jahr	werden	wir	finanziell	keine	großen	Sprünge	machen	können.	Schön	wäre	es	allerdings,	etwas	für	den		
maroden Spielplatz tun zu können. Im Gemeinderat haben wir entschieden, dass es im nächsten Jahr wieder einen Frühjahrsputz geben 
soll. Zumindest aufgeräumt werden kann der Spielplatz dann sicherlich. Wie auch schon in der Einwohnerversammlung gesagt, werden 
im nächsten Jahr die Straßenausbaubeiträge im Dorf erhoben werden müssen. Dieses ist für alle eine unangenehme Aufgabe, die aber 
der Gesetzgeber nun mal so vorschreibt. Ja, nächstes Jahr sind auch wieder Bürgermeisterwahlen. Ich werde mich wieder erneut zur 
Wahl stellen und hoffe auf Ihre Unterstützung. Schön wäre es, wenn es einen Gegenkandidaten geben würde, das ist gut für die Demo-
kratie.	Vielleicht	findet	sich	ja	jemand,	der	auch	gerne	Bürgermeister	in	diesem	schönen	Dorf	werden	will.
Ich wünsche Ihnen allen eine besinnliche Adventszeit, ein schönes gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Ihr Bürgermeister Christoph Schmidt Rose.

Nichtamtlicher Teil



Grammetalbote 8 21. Jahrgang*12. Ausgabe*12.12.2015

Öffentliche Ausschreibung
Die	Gemeinde	Nohra	bietet	voll	erschlossene	Gewerbefläche	in	der	Größe	von	1000	m²	bis	zu	4	ha	im	U.N.O.	Gewerbepark	und	im	

Gewerbegebiet	am	Schlachthof	und	Utzberg	an.	Angebotsgrundlage	ist	der	Bodenrichtwert	von	20,-€/m²,	wobei	einzelne	Fläche	zum	
Unkostenpreis (Grunderwerb + Erschließungsaufwand) oder auch in Erbpacht abgegeben werden.

Interessenten melden sich bitte 
beim Bauamt der VG Herrn Klein 03643 - 831142 oder 

beim Bürgermeister der Gemeinde Nohra, Herrn Schiller, 0172 3445497
Ihre Bewerbungen können sie auch jederzeit unter der E-Mail –Adresse der Gemeinde Nohra gemnohra@hotmail.com einreichen.

Gemeinde Ottstedt a.B.
99428 Ottstedt a.B. * Am Plan 1 * Tel. 036203/90290
Sprechzeiten des Bürgermeisters: Di 17.00-18.00 Uhr

Amtlicher Teil

Bekanntmachung von Beschlüssen
Gemeinderatssitzung vom 04.06.2015

Beschluss Nr. 10-01/2015:
Protokoll der 9. Gemeinderatssitzung
Beschluss Nr. 10-02/2015:
Der Gemeinderat der Gemeinde Ottstedt am Berge beschließt die Haus-
haltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015. Die Haus-
haltssatzung mit Haushaltsplan 2015 ist Bestandteil des Beschlusses.
Beschluss Nr. 10-03/2015:
Der Gemeinderat beschließt folgende Haushaltsstellen zu sperren:
 1. 1/5800000/500000 in Höhe von 2.000,00€
 2. 1/7710000/414000 in Höhe von 1.600,00€

 1/7710000/434000 in Höhe von  100,00€
 1/7710000/444000 in Höhe von  400,00€

 3. 2/8810000/940020 in Höhe von 9.000,00€
Beschluss Nr. 10-04/2015:
Der Gemeinderat Ottstedt a. B. beschließt den Finanzplan 2016-
2018 für das Haushaltsjahr 2015. Der als Anlage beigefügte Finanz-
plan für das Haushaltsjahr 2015 ist Bestandteil des Beschlusses.
Beschluss Nr. 10-05/2015:
Der Gemeinderat beschließt, das vorliegende Angebot der DOG HILL RANCH 
anzunehmen. Nähere Einzelheiten werden in einem Vertrag geregelt.
Beschluss Nr. 10-06/2015:
Der Gemeinderat der Gemeinde Ottstedt a. B. beschließt, das In-
genieurbüro Steinbacher-Consult GmbH mit der Vorplanung der 
Ortsentwässerung (Leistungsphase 2, HOAI) inkl. Vermessung der 
Kanalbestände (MWK und RWK) und Höhenaufnahme als Grund-
lage für die Vorplanung der Ortsentwässerung zu beauftragen.
Beschluss Nr. 10-07/2015:
§ 1 Abs. 2 Satz 2 der Geschäftsordnung für den Gemeinderat und 
die Ausschüsse der Gemeinde Ottstedt am Berge wird wie folgt ge-
ändert: Zwischen den Tag des Zugangs der Einladung und dem Tag 
der Sitzung müssen mindestens zehn volle Kalendertage liegen.
Beschluss Nr. 10-08/2015:
§1 Abs. 5 Satz 1 der Geschäftsordnung für den Gemeinderat und 
die Ausschüsse der Gemeinde Ottstedt am Berge wird wie folgt 
geändert: Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen sind späte-
stens am zehnten Tag, bei Dringlichkeit am zweiten Tag vor der 
Sitzung ortsüblich bekanntzumachen.
Beschluss Nr. 10-09/2015:
Der Gemeinderat der Gemeinde Ottstedt a. B. beschließt § 9 Abs. 
1 Satz 1 der Geschäftsordnung für den Gemeinderat und die Aus-
schüsse der Gemeinde Ottstedt a. B. wird wie folgt geändert: Das 
Wort „fünf" wird ersetzt durch die Zahl „12".
Beschluss Nr. 10-10/2015:
Die Schlüssel für das Dorfgemeinschaftshaus (ehemalige Gast-
stätte) sowie für die beiden Garagen Am Schenkgarten werden 

zur Entlastung der Tätigkeit des Bürgermeisters auf das Gemein-
deratsmitglied Dieter Fackelmann übertragen.
Beschluss Nr. 10-11/2015:
Der Pachtzins für die an Herrn Hans-Werner Fleischhauer ver-
pachteten Grundstücke Flur 1, Flurstück 156; Flur 3, Flurstück 
237 und 262; Flur 4, Flurstück 312; Flur 7, Flurstücke 542 und 
543 wird ab dem nächst zulässigen Zeitpunkt auf den mit den an-
deren Pächtern vereinbarten Pachtzins, mithin von jetzt 15,00 € 
auf 100,00 € jährlich erhöht.
Gemeinderatssitzung vom 05.11.2015
Beschluss Nr. 12-01/2015:
Der Gemeinderat der Gemeinde Ottstedt a. B. nimmt die anlie-
gende Fortschreibung der Beitragskalkulation – Globalberech-
nung – zustimmend zur Kenntnis. Der Bürgermeister wird beauf-
tragt, mit verschiedenen Abwasserzweckverbänden Gespräche 
zur Mitgliedschaft der Gemeinde im Zweckverband zu führen.
Beschluss Nr. 12-02/2015:
Der Gemeinderat der Gemeinde Ottstedt a. B. beschließt, die 
Zweckvereinbarung zur Übertragung der Aufgabe „Wirtschafts-
förderung“ auf die Verwaltungsgemeinschaft Grammetal, bekannt 
gemacht im Amtsblatt des Kreises Weimarer Land Nr. 13/09 vom 
14.11.2009, zum 31.12.2015 aufzuheben.
Beschluss Nr. 12-03/2015:
Die Hauptsatzung der Gemeinde vom 08.07.2003, bekanntge-
macht im Grammetalboten am 12.07.2003 sowie am 11.03.2006, 
zuletzt geändert durch die 5. Änderungssatzung vom 31.08.2010, 
bekanntgemacht im Grammetalboten am 11.09.2010, wird wie 
folgt geändert:
 § 10 Abs. 5 erhält folgende Fassung:
(5) Die ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten erhalten nach 

Maßgabe der Verordnung über die Aufwandsentschädigung 
ehrenamtlicher kommunaler Wahlbeamter auf Zeit die fol-
genden Aufwandsentschädigungen:
der ehrenamtliche Bürgermeister: 450,00 €
der ehrenamtliche Beigeordnete:     75,00 €

Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.11.2015 in Kraft.
Beschluss Nr. 12-04/2015:
Der Gemeinderat regt gegenüber der Kommunalaufsicht die Prü-
fung an, ob wegen gegenüber der Gemeinde am 20.06.2014 durch 
das Landesverwaltungsamt festgesetzter Verspätungszuschläge in 
Höhe von 252,37 € infolge vom Bürgermeister nicht form- und 
fristgerecht abgegebener Erklärungen zur Abwasserabgabe 2011 
und 2012 Schadenersatzansprüche der Gemeinde gegen den Bür-
germeister geltend gemacht werden können.
Beschluss Nr. 12-05/2015:
Den Gemeinderatsmitgliedern Fackelmann, Haupt und Vasters 
wird Akteneinsicht in die der Jahresrechnung 2014 zugrundelie-
genden Rechnungen, Belege etc. gewährt.
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Amtlicher Teil

Bekanntmachung von Beschlüssen
Gemeinderatssitzung am 08.07.2015

Beschluss Nr. 17a/05/15:
TOP " Bau eines Schuppens" Flurstück Nr.1 /93B wird als TOP 11 
der Tagesordnung hinzugefügt.

Beschluss Nr. 17b/05/15:
Es wird eine nichtöffentliche Sitzung im Anschluss an öffentliche 
Sitzung vom 08.07.2015 durchgeführt.

Beschluss Nr. 17c/05/15:
Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 03.06.2015 wird 
genehmigt.

Beschluss Nr. 17/05/15:
Beratung und Beschluss Jahresabschluss 2014

Beschluss Nr. 18/05/15:
Beratung und Beschluss Beteiligungsbericht der KEBT AG

Beschluss Nr. 19/05/15:
Beratung und Beschluss Vorbereitung einer Neuausschreibung 
Konzessionsvertrag Gas

Beschluss Nr. 20/05/15:
Dem Bauantrag „ Bau eines Schuppens" auf dem Flurstück Nr.:
1/ 93B wird vom Gemeinderat das Einvernehmen erteilt.

Gemeinde Troistedt
99438 Troistedt * Im Dorfe 9a * Tel. 03643/849150

Sprechzeiten des Bürgermeisters: Mo 16.00 - 18.00 Uhr

Gemeinderatssitzung am 21.10.2015
Beschluss Nr.: 27/07/15:
Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 09.09.2015 wird ge-
nehmigt.

Beschluss Nr.: 28/07/15:
Ausschreibung Winterdienst. Die Beschlussvorlage, die der Sit-
zungsniederschrift beigefügt wird, ist Bestandteil dieses Be-
schlusses.

Beschluss Nr.: 29/07/15:
Der Gemeinderat beschließt dem Bauantrag (Gaube +Fenster) 
Flur 1/ Flurstück 76 das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen. 
Die Beschlussvorlage, die der Sitzungsniederschrift beigefügt 
wird, ist Bestandteil dieses Beschlusses.

Beschluss Nr.: 30/07/15:
Der Gemeinderat beschließt dem Bauantrag (Abstellplatz) Flur 5/ 
Flurstück 484/22 das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen. Die 
Beschlussvorlage, die der Sitzungsniederschrift beigefügt wird, 
ist Bestandteil dieses Beschlusses.

Beschluss Nr.: 31/07/15:
Straßenbezeichnung in der Gemeinde Troistedt. Die Beschluss-
vorlage, die der Sitzungsniederschrift beigefügt wird, ist Bestand-
teil dieses Beschlusses.

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Troistedt,
zum Jahresende möchte ich die Gelegenheit nutzen und mich bei allen bedanken, die mitgeholfen haben unsere Aufgaben zu erfüllen, 
auch wenn wir nicht alle vorgesehenen Maßnahmen durchführen konnten. Ich wünsche Ihnen, auch im Namen des Gemeinderates, eine 
besinnliche und friedliche Advents- und Weihnachtszeit und ein glückliches neues Jahr sowie Gesundheit und Wohlergehen.

Ihr Bürgermeister Andreas Nickel

Nichtamtlicher Teil

  
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 

 
 

Beschluss Nr. 12-06/2015:
Herr Lars Endter und Frau Claudia Vater als Eigentümer des Grund-
stücks im Querig 5, Ottstedt a. B. gestatten die Entnahme von Was-
ser aus dem Pool im Brandfall. Im Gegenzug gestattet die Gemein-
de nach einer solchen Entnahme, den Pool (Fassungsvermögen ca. 

14m³) über den öffentlichen Hydranten mit Wasser zu befüllen.
Beschluss Nr. 12-07/2015:
Dem Antrag der Fam. Schäfer, Am Plan 12, Ottstedt  am Berge, vom 
22.9.2015	(anbei)	die	Grünfläche	(Graben)	am	hinteren	Teil	des	o.g.	
Grundstückes durch Gänse abhüten zu dürfen, wird stattgegeben.


